DJG Reisekostenregelung  - Neu -                                 April 2006
Für die Teilnahme an Bundesleitungs-, Bundesvorstands- und Bundeshaupt-vorstandssitzungen sowie für die Teilnahme an Bundesgewerkschaftstagen sowie für Sitzungen von Fach- bzw. Arbeitsgruppen gelten die nachfolgend beschlossenen reisekostenrechtlichen Bestimmungen:
a) Grundsätzlich werden die entstandenen Fahrkosten auf Basis der 2. Klasse Deutschen Bundesbahn – plus evtl. anfallender ICE-Zuschläge, Reservierungskosten – erstattet.

b) Für den Zu- und Abgang vom Wohnort zum Bahnhof wird bei Beantragung nach den Kilometerpauschalen des Bundesreisekostengesetzes abgerechnet, sowie am Tagungsort die nachgewiesenen Kosten für öffentliche Verkehrsmittel erstattet.

c) Parkgebühren am Heimatbahnhof bzw. am Tagungsort werden in der nachgewiesenen Höhe (Kassenautomatenbeleg) erstattet.

d) Soweit Übernachtungskosten und die Verpflegungskosten am Tagungsort von der Bundeskasse übernommen werden, entfällt die Zahlung eines Tagegeldes.

e) Fällt keine Übernachtung an wird ein gestaffeltes Tagegeld gezahlt und zwar:

- bei einer Abwesenheit bis 8 Stunden

 3,- Euro

- bei einer Abwesenheit von 8 bis 14 Stunden
 6,- Euro

- bei einer Abwesenheit von 14 bis 24 Stunden
12,- Euro

- bei mehr als 24 Stunden



24,- Euro

f) Erfolgt eine Kostenerstattung durch andere z.B. dbb bund oder dbb tarifunion, so sind damit alle reisekostenrechtlichen Erstattungsansprüche abgegolten.

g) Bei der Gesamtentschädigung werden Cent-Beträge auf volle Euro-Beträge aufgerundet.

h) Reisekosten werden grundsätzlich bargeldlos ausgezahlt. Ein Reisekostenvorschuss wird nicht gewährt.

i) Der Anspruch auf Erstattung erlischt, wenn er nicht binnen zwei Monaten bei dem Bundesschatzmeister geltend gemacht wird. Die Frist beginnt mit dem Ende der Sitzung.
Diese Reiskostenregelungen wurden auf der Bundesvorstandssitzung am 16. März 2006 in Königswinter beschlossen (§ 10 III Ziff. c der Bundessatzung) und treten mit Wirkung ab 01.April 2006 in Kraft. Gleichzeitig verlieren alle bisher beschlossenen Reiskostenregelungen ihre Wirkung.

